
 

AKKREDITIERUNGSBERICHT 

 

Bezeichnung Studien-
gang/Teilstudiengang 

Kunstgeschichte / Art History 

Akkreditierungsgegenstand Erweitertes Hauptfach (120 ECTS-Punkte) 

Erstes Hauptfach (75 ECTS-Punkte) 

Zweites Hauptfach (75 ECTS-Punkte) 

Erstes Nebenfach (45 ECTS-Punkte) 

Zweites Nebenfach (30 ECTS-Punkte) 

Qualifikationsebene Bachelorniveau 

Abschlussgrad 
Bachelor of Arts (B.A.) 

Studienform Teilzeit und Vollzeit 

Beschluss Universitätsleitung 19.02.2020 

Akkreditierungsentscheidung Akkreditiert mit Auflagen 

Akkreditierungsdauer 30.09.2021 

Frist zur Auflagenerfüllung 31.03.2021 

Akkreditierungsdauer im Fall der 
Auflagenerfüllung1 

31.03.2026 

 

 

 

                                                      

1 Nach Feststellung der fristgemäßen Erfüllung der Auflagen wird die Akkreditierungsdauer durch 
weiteren Beschluss der Universitätsleitung bis zu dem angegebenen Datum verlängert. 
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Nachtrag: 
Die Erfüllung der Auflagen wurde von den zuständigen Gremien geprüft und abschließend durch Be-
schluss der Universitätsleitung vom 22.09.2021 festgestellt. Die Akkreditierung besteht somit bis zu 
dem in der Zeile „Akkreditierungsdauer im Fall der Auflagenerfüllung“ genannten Datum. 

 

WÜRDIGUNG 

Im Jahr 2011 wurden die Bachelorteilstudiengänge erfolgreich extern akkreditiert. Die Bache-
lorteilstudiengänge weisen eine inhaltlich breite Ausrichtung auf, die bei entsprechender 
Wahl auch im Masterstudiengang möglich ist. Zudem ist die enge Kooperation mit den 
renommierten Bamberger Denkmalwissenschaften, v. a. mit der Restaurierungswissen-
schaft und der Bauforschung sowie die Verzahnung mit dem Zentrum für Mittelalterstudien 
zu würdigen. 

 

AUFLAGEN 

A1) Für die Bachelor(teil)studiengänge ist, ggf. zusammen mit dem Masterstudiengang, 
ein regelmäßig stattfindender Qualitätszirkel einzurichten, der den universitären Vor-
gaben entspricht und alle vorgegebenen Statusgruppen einbezieht. Dabei ist auch die 
systematische Einbeziehung von Studierenden sicherzustellen. 

A2) Die in der Kapazitätsrechtlichen Stellungnahme festgestellte Unterschreitung der CW-
Bandbreite im Bachelor BA KN KF ist unter strukturellen Gesichtspunkten im Quali-
tätszirkel zu erörtern und auf geeignete Weise zu beheben. 

A3) Im Rahmen des Qualitätszirkels ist zu erörtern, wie das z. T. referats- und hausar-
beitslastige Studien- und Prüfsystem modifiziert und die Erhöhung der Prüfungsvari-
abilität unter Einbeziehung mündlicher Prüfungen gesteigert werden kann. Auch ist 
das rechtskonforme Vorgehen bzgl. des Umgangs mit Anwesenheitspflicht sicherzu-
stellen. Im Qualitätszirkel ist zudem nach Wegen zu suchen, wie die Einhaltung der 
Regelstudienzeit gewährleistet werden kann. Dabei ist auch auf eine genügend große 
Veranstaltungsauswahl und eine ausreichende Bearbeitungszeit für Hausarbeiten zu 
achten.  

A4) Die im Studierendenvotum dargelegten Detailprobleme und Anregungen sollen im 
Gespräch zwischen den Fachvertreterinnen und Fachvertretern sowie Studierenden 
des Studiengangs und der Fachschaft aufgegriffen, schnellstmöglich bearbeitet und 
bei Bedarf Lösungen zugeführt werden. Unter anderem sollen die Optionen hinsicht-
lich fachlicher Diskussionsmöglichkeiten und Gesprächskultur, die Ermöglichung ei-
ner weiblichen Ansprechperson auch zur (Mit-)Betreuung von Abschlussarbeiten, die 
Online-Anmeldung zu Lehrveranstaltungen, bestimmte Spezialisierungsmöglichkei-
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ten bereits im Bachelorstudium, eine größere Vorlesungsvielfalt sowie die räumliche 
und kapazitäre Studiensituation erörtert werden. 

A5) Eine klare Unterscheidung der Kompetenzniveaus bei Modulen, die sowohl von Ba-
chelor- als auch von Masterstudierenden genutzt werden, ist nicht erkennbar. Es ist 
grundsätzlich eine klare Differenzierung zwischen Bachelor- und Mastermodulen aus-
zuarbeiten, die für Studierende erkennbar sein muss. Bei Modulen, die in den Ba-
chelorstudiengängen sowie dem Masterstudiengang genutzt werden, sind die unter-
schiedlichen Qualifikationsziele differenziert darzulegen und an geeigneter Stelle zu 
veröffentlichen. 

A6) Die Qualifikationsziele sind entsprechend der gültigen Standards, insbesondere im 
Hinblick auf die zu erreichenden Kompetenzen und deren transparenterer Darstel-
lung, mindestens im Webauftritt des Studiengangs zu veröffentlichen.  

A7) Die Darstellung der beruflichen Perspektiven nach erfolgreichem Bachelorabschuss 
wird im Qualitätsentwicklungsbericht mit dem Hinweis, dass das Bachelorstudium 
meist mit einem Masterstudium fortgesetzt wird, unberücksichtigt gelassen. Die be-
ruflichen Perspektiven bzw. Arbeitsmarktperspektiven der Bachelorabsolventen sind 
Lehrenden sowie Studierenden jedoch transparent darzulegen und mindestens auf 
den Webseiten des Studiengangs zu veröffentlichen. 

A8) Die Mindeststandards der universitären Webseiten sind in Absprache mit dem De-
zernat Z/KOM in einer für den Studiengang angemessenen Form umzusetzen. 

 

EMPFEHLUNGEN 

E1) Im Qualitätszirkel sollen unter Beteiligung externer Expertise die Qualitätssicherung 
im Studiengang sowie die generelle Strategie und Weiterentwicklung des Studien-
gangs besprochen werden. Insbesondere sollte dabei die Überlegung, im Bachelor-
studiengang mit kürzeren und fest terminierten Referaten zu arbeiten, geprüft wer-
den. Auch soll unter Entwicklung geeigneter Maßnahmen stärkere Aufmerksamkeit 
auf Personalentwicklung und -qualifizierung und dabei insbesondere auf die Stärkung 
weiblichen Lehrpersonals gerichtet werden. Des Weiteren soll der Frage nachgegan-
gen werden, warum die Studienabbrecherzahlen jeweils im Sommersemester syste-
matisch höher sind als im Wintersemester. Sofern nötig, sollen entsprechende Maß-
nahmen zur Behebung eingeleitet werden. Zudem soll der Hinweis des Fakultätsrats 
umgesetzt werden, den Informationstransfer in die Öffentlichkeit bzw. nichtwissen-
schaftliche Umwelt darzulegen. 

E2) Bei der nächsten Akkreditierung sollen die Bachelor- und Masterstudienprogramme 
sowie der Kompetenzerwerb stärker differenziert dargelegt werden. 
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E3) Bei den universitären Webseiten besteht neben der Auflage zur Einhaltung der Min-
deststandards weiteres Verbesserungspotential, das in Absprache mit dem Dezernat 
Z/KOM nach Möglichkeit umgesetzt werden sollte.  

E4) FN2MOD wird bei der Erstellung des Modulhandbuchs für den Studiengang bislang 
nicht genutzt. Unter Bezugnahme auf die Bewertung des Satzungsreferates unter A.3. 
soll die Verwendung von FN2MOD nach der Erstellung eines fakultäts- bzw. universi-
tätsweiten Nutzungskonzepts erfolgen. 

 
 
 
Bamberg, den 27.03.2020 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. Godehard Ruppert 
Präsident der Otto-Friedrich-Universität 
 


